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2. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen 
Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) 

 
 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) in der zur Zeit geltenden Fassung und des § 4 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der 
Gemeinde Rühen in seiner Sitzung am 18. März 2014 folgende Änderungssatzung 
beschlossen: 

 
Artikel 1 Kostentarif 

 
Der Kostentarif wird lt. Anlage geändert. 
 
 

Artikel 2 Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Rühen, den 18.03.2014 
 

Gemeinde Rühen 
L.S. 
 
 

__________________________ 
K.-P. Ludwig, Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Änderung der Verwaltungskostensatzung 
Angezeigt beim Landkreis 
Gifhorn 
Rühen, den   

Veröffentlicht im Amtsblatt 
Nummer:  
Vom  

Veröffentlicht im 
Mitteilungsblatt Nummer: 

gez. Karl-Peter Ludwig 
Bürgermeister 
 


